
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

- Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    05.07.2016  
          (mit Ortsbegehung) 

- Sitzung des Gemeinderats      19.07.2016 
- Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   13.09.2016   

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
1.2. Bekanntgaben  

- Termin für Sitzung des Krankenpflegevereins Oppelsbohm 
   

    
Der Vorsitzende gibt den Termin für die nächste Sitzung des Krankenpflegevereins Oppelsbohm 
bekannt. Diese findet am 29.06.2016 im evangelischen Gemeindehaus in Oppelsbohm statt. Er 
bittet die Vertreter um Vormerkung des Termins.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister (Akten Krankenpflegeverein Oppelsbohm) 
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1.3. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 10.05.2016 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 10.05.2016 die Verwaltung einstimmig dazu ermächtigt hat, die Wohnung Nr. 3 im Gebäude 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 mit Stellplatz meistbietend, vorrangig an den derzeitigen Mie-
ter, zu veräußern.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.4. Bekanntgaben  

- Förderbescheid Flurneuordnung 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass zur Förderung der Flurbereinigung Berglen-Rettersburg / 
Öschelbronn ein Zuwendungsbescheid für die Maßnahmen des 1. Bauabschnitts in Höhe von 
1.007.065,98 € eingegangen ist.  
Die Auszahlung des Zuschusses ist wie folgt vorgesehen: 
Haushaltsjahr 2016   600.000,00 € 
Haushaltsjahr 2017   407.065,98 €    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.5. Bekanntgaben  

- Förderbescheid nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz  
(KInvFG) 

   

    
Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass die Gemeinde Berglen über das Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetz (KInvFG) eine pauschale Zuwendung in Höhe von 112.876,36 € erhalten 
hat. Die Zuwendungen wurden im Rahmen der Förderung von Investitionen finanzschwacher 
Kommunen für den Barriereabbau verschiedener Bushaltestellen bewilligt. Es handelt sich um 
den beidseitigen Umbau der Bushaltestellen an der Nachbarschaftsschule, an der Lannerstraße 
(Netto-Markt), in Erlenhof und in Vorderweißbuch. In der Gemeinderatssitzung am 19.07.2016 
soll der Beschluss für die Ermächtigung der Verwaltung zur Ausschreibung der Arbeiten gefasst 
werden. Die Vergabe der Arbeiten erfolgt in der Sitzung nach der Sommerpause. Die Maßnah-
men müssen bis Ende des Jahres durchgeführt sein.    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
1.6. Bekanntgaben  

- Förderung Kunstrasenplatz 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass die Gemeinde Berglen im Rahmen der Förderung des kommu-
nalen Sportstättenbaus aus dem Landesförderprogramm 2016 leider keinen Zuschuss für die 
Sanierung des Kunstrasenplatzes erhält. Eine erneute Antragstellung für 2017 ist vorgesehen.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Anlegen eines offenen Bücherregals 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass die Gemeinde kostengünstig eine alte Telefonzelle erwerben 
konnte, die künftig als offenes Bücherregal genutzt werden soll. Die Telefonzelle hat einen neu-
en Anstrich erhalten und es wurden Regale angebracht. Das offene Bücherregal wird in den 
nächsten Wochen in der Nähe des Oppelsbohmer Rathauses eingerichtet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
  1 x Bauhof 
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Schadhafter Straßenbelag an der Ortsdurchgangsstraße in Reichenbach 
   

    
Gemeinderat Frey nimmt Bezug auf die Durchgangsstraße in Reichenbach. Der Straßenbelag 
weist insbesondere im Bereich des Schulhauses größere Schäden auf.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Kreisstraße han-
delt. Das Anliegen wird deshalb an den Landkreis weitergeleitet. Er geht jedoch davon aus, dass 
einer Instandsetzung der schadhaften Stellen nichts im Wege steht. Eine umfangreiche Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt ist jedoch von Seiten des Landkreises in naher Zukunft nicht zu erwar-
ten.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Beweidung einer Fläche im Gebiet Eichberg 
   

    
Gemeinderat Moser spricht das Beweidungsprojekt im Gebiet Eichberg oberhalb der Kläranlage 
an. In topographisch schwierigem Gelände wurde ein Weidezaun angebracht. Das Gelände wird 
jetzt durch einen landwirtschaftlichen Betrieb aus Ödernhardt mit Schafen und Ziegen beweidet. 
Dies hält er für eine gute Sache. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, dies an anderer Stelle zu wie-
derholen. 
 
Der Vorsitzende informiert, dass verschiedene Anfragen bei der Verwaltung eingegangen sind. 
Die Verwaltung ist grundsätzlich offen für weitere Beweidungen und wird versuchen, dies in den 
kommenden Jahren an anderer Stelle ebenfalls zu realisieren.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung / Bauamt 
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Befestigung des Fußweges Flst. 1038 an der Bärenstraße 
   

    
Gemeinderat Moser spricht den von der Bärenstraße abgehenden Fußweg Flst. 1038 zum Ge-
bäude Bärenstraße 24 an. Er erkundigt sich, wann der bislang geschotterte Weg befestigt wird.  
 
Bauhofleiter Albrecht teilt hierzu mit, dass die Arbeiten in den nächsten drei Monaten vom Bau-
hof ausgeführt werden. Das Einlegen von Leerrohren erfolgt ebenfalls im Zuge dieser Arbeiten.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauhof 
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2.5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Baugebiet Stöckenhäule 
   

    
Gemeinderat Moser geht auf die Arbeiten im Baugebiet Stöckenhäule ein. Diese gehen derzeit 
gut voran.  
Bei einem Gespräch zwischen ihm, Anliegern und einer sachkundigen Person habe sich angeb-
lich herausgestellt, dass eine Schwarzdeckensanierung der Narzissenstraße wohl als nicht aus-
reichend angesehen wird und darüber hinaus noch weitere Mehrarbeiten notwendig werden.  
Er erkundigt sich, ob der Vorsitzende bei seiner Aussage bleibe, dass eine Schwarzdeckensa-
nierung ausreichend sei und von welchen Kosten der Vorsitzende ausgehe.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es richtig sei, dass die Narzissenstraße in keinem guten 
Zustand ist. Er bleibt bei der Aussage, dass ein Ausbau der Straße nicht notwendig ist und damit 
auch keine Erschließungsbeiträge entstehen werden. Wie bei anderen Straßen im Gemeinde-
gebiet auch sollen jedoch nach Abschluss der Bauarbeiten im Gebiet Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Die Höhe der Kosten kann aktuell nicht benannt werden, da hierzu noch 
keine Aussage des beauftragten Ingenieurbüros Riker + Rebmann vorliegt. 
Unabhängig von der Höhe der Kosten soll die Sanierungsmaßnahme dem Gemeinderat zur Ent-
scheidung vorgelegt werden.     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Von Seiten der Bürgerschaft werden keine Anfragen gestellt.    
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4. Grundstücksangelegenheiten  

 
Veräußerung des Schulgebäudes in Hößlinswart 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 168/2016, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Architekt Vollmer und den Investor Herrn Braun und leitet in die The-
matik ein. Bereits seit dem Jahr 2012 haben sich Verwaltung und Gemeinderat Gedanken über 
eine sinnvolle Nachnutzung gemacht. Die Bevölkerung wurde beteiligt, das Themenspektrum 
aus der Bürgerschaft war weitreichend. In Zusammenarbeit mit dem Büro Reschl und Höschele 
Stadtentwicklung wurde überprüft, welcher Vorschlag umsetzbar ist.  
Das jetzt vorliegende Konzept des Investors Joachim Braun, das eine Umnutzung in Wohnraum 
vorsieht (Aufteilung nach WEG im Mehrfamilienwohnbereich), ist nach Auffassung der Verwal-
tung sehr gut gelungen. 
 
Architekt Vollmer weist nachfolgend darauf hin, dass die Kernkompetenz des Architekturbüros in 
der Sanierung von Gebäuden liegt. Herr Braun ist privater Investor und an nachhaltiger Investiti-
on interessiert. Es wird ein reines Mietobjekt angestrebt.  
Nachfolgend stellt Architekt Vollmer das Nutzungskonzept für das ehemalige Schulgebäude ein-
gehend vor.  
Das Gebäude ist auch durch seine Lage für das Wohnen prädestiniert. Allerdings ist das Ge-
bäude von seiner Struktur vorgegeben. Tragende Mittel- und Außenwände müssen erhalten 
werden. Dadurch ergeben sich in den Grundrissen gewisse Notwendigkeiten. Das Konzept sieht 
acht Wohneinheiten vor. Um eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen, sollte das Gebäude in östlicher 
Richtung erweitert werden. Der Zugang zu den vier Wohneinheiten im Erdgeschoss erfolgt über 
den Eingang des Schulgebäudes. Die Wohneinheiten im Obergeschoss werden zum Teil über 
das bestehende Treppenhaus im rückwärtigen Bereich, zum Teil über eine neu anzulegende 
Außentreppe im rückwärtigen Bereich erschlossen. Auf der gesamten Länge der Fassade sollen 
vorgestellte Balkone angebracht werden. Das Dach soll etwas angehoben werden, um den 
Raum oben besser ausnutzen zu können. Das Gebäude erhält ein zusätzliches Zwischenge-
schoss. Die Natursteinmauer soll in der Außenansicht erhalten bleiben. Um den gewünschten 
energetisch hohen Standard verfolgen zu können, müssen Innendämmungen angebracht wer-
den. Die Ostansicht des Gebäudes bleibt auch durch eine Erweiterung des Gebäudes in östli-
cher Richtung unverändert. Der Gebäudequerschnitt ist der, den das Schulgebäude vorgibt.  
Vom Erscheinungsbild soll das Dach ohne Eingriffe (Gauben) erhalten bleiben. Die Dachflächen 
sollen mit Photovoltaik ausgestattet werden.  



 
Der Vorsitzende fügt an, dass umfangreiche Vorabstimmungen zwischen Verwaltung, Architekt 
und Investor erfolgt sind. Das vorgestellte Projekt ist absolut zu begrüßen. Es gelingt somit eine 
sinnvolle Nachnutzung.  
Erfreulich ist auch, dass für den angrenzenden Grundstücksnachbarn die Möglichkeit besteht 
kleine Teilflächen von der Gemeinde erwerben zu können, damit auch hier eine beabsichtigte 
Bebauung erfolgen kann.  
 
Aus Sicht der SPD-Fraktion ist dies eine tolle gelungene Lösung.  
 
Auf Nachfrage von Gemeinderat Moser teilt Herr Braun mit, dass der Zwischenbau bestehen 
bleiben soll. Hier sollen die Nutzungsräume für die Wohnungen bzw. Technikraum o.ä. unterge-
bracht werden.  
Bezüglich des Investitionsvolumens teilt Herr Braun mit, dass in der Vorentwurfsphase von ei-
nem Richtwert von ca. 2.000.000 € Gesamtvolumen auszugehen ist.  
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Veräußerung des ehemaligen 

Schulgebäudes in Hößlinswart an die Eheleute Angela und Joachim Braun aus 
Schwaikheim zu einem Mindestverkaufspreis von 420.000,00 €. 

 
2. Sollten Teilflächen im nordwestlichen und nordöstlichen Teil des Grundstücks 

Flst.Nr. 354 von den Investoren nicht benötigt werden, können diese zum aktuellen 
Bodenrichtwert zuzüglich Vermessungskosten und Katastergebühren an den Ei-
gentümer des Grundstücks Nr. 68, Herrn Strohmer, veräußert werden. Der Kauf-
preis für das Schulgebäude reduziert sich in diesem Fall entsprechend. 

 
3. Die Gemeinde Berglen stimmt dem vorgestellten Nutzungskonzept, auch als An-

grenzerin, sowie den geplanten baulichen Änderungen grds. zu bzw. ermächtigt 
die Gemeindeverwaltung dazu, das diesbzgl. Einvernehmen zu erteilen.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Grundstücksangelegenheiten  
 

Veräußerung des Schulgebäudes in Hößlinswart 
 
 

Nachdem der Verkauf des Schulgebäudes in Hößlinswart aufgrund eines Rücktritts der bisheri-

gen Kaufinteressenten (Familien Müller und Vaihinger) gescheitert ist, hat sich Herr Joachim 

Braun aus Schwaikheim, der seinerzeit zusammen mit seiner Ehefrau ebenfalls ein Angebot 

abgegeben hatte, nochmals bei Bürgermeister Maximilian Friedrich gemeldet.  

 

In einem daraufhin geführten persönlichen Gespräch am 15.03.2016, an dem Bürgermeister 

Friedrich, der beauftragte Architekt Peter Vollmer und Bauamtsleiter Reiner Rabenstein teilge-

nommen haben, wurde von Herrn Braun weiterhin großes Interesse am Erwerb der Immobilie 

bekundet. Sein Ziel sei es nach wie vor, dass von Architekt Vollmer entwickelte Nutzungskon-

zept umzusetzen. Dieses sieht u.a. die Schaffung von insgesamt acht Wohneinheiten auf dem 

Gelände vor.  

 

Um das Konzept wirtschaftlich umsetzen zu können, muss das Gebäude allerdings in östlicher 

Richtung um ca. 6,94 m erweitert werden. Dieser Anbau wird analog zum Bestand errichtet und 

damit die Architektur des bestehenden Gebäudes nicht beeinträchtigen. Die Südseite wird zu-

dem auf der gesamten Länge des Gebäudes mit Balkonen versehen. Herr Braun ist bereit sein 

bisheriges Gebot in Höhe von 405.000,00 € auf 420.000,0 € zu erhöhen. In der nichtöffentlichen 

Sitzung vom 12.04.2016 wurde vom Gemeinderat ein entsprechender grds. Verkaufsbeschluss 

bereits gefasst. 

 

Herr Braun und Herr Architekt Vollmer werden an der Gemeinderatssitzung teilnehmen, das 

Nutzungskonzept vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.  

 

Der Eigentümer des angrenzenden Grundstücks Nr. 68, Hirschstraße 37, hat nun bei der Ver-

waltung angefragt, ob die Möglichkeit besteht im nordwestlichen und nordöstlichen Bereich je-

weils kleine Teilflächen von der Gemeinde erwerben zu können (siehe beigefügten Lageplan). 

Hintergrund für diese Anfrage ist eine beabsichtigte Bebauung des südlichen unbebauten Teils 

des Geländes mit mehreren Wohngebäuden. Von der Kaninchenstraße und vom Luchsweg 

können die jeweiligen Zufahrten derzeit allerdings nur unzureichend bzw. gar nicht angelegt 

werden. Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, die erforderlichen Teilflächen, 

sofern diese von Herrn Braun nicht benötigt werden, an den Eigentümer von Flurstück Nr. 68 zu 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/168/2016 880.61 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



veräußern. Als Verkaufspreis sollte der aktuelle Bodenrichtwert (225,00 €/m²) zuzüglich der 

Vermessungskosten und der Katastergebühren angesetzt werden.  

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Veräußerung des ehemaligen 

Schulgebäudes in Hößlinswart an die Eheleute Angela und Joachim Braun aus 

Schwaikheim zu einem Mindestverkaufspreis von 420.000,00 €. 

 

2. Sollten Teilflächen im nordwestlichen und nordöstlichen Teil des Grundstücks 

Flst.Nr. 354 von den Investoren nicht benötigt werden, können diese zum aktuel-

len Bodenrichtwert zuzüglich Vermessungskosten und Katastergebühren an den 

Eigentümer des Grundstücks Nr. 68, Herrn Strohmer, veräußert werden. Der Kauf-

preis für das Schulgebäude reduziert sich in diesem Fall entsprechend. 

 

3. Die Gemeinde Berglen stimmt dem vorgestellten Nutzungskonzept, auch als An-

grenzerin, sowie den geplanten baulichen Änderungen grds. zu bzw. ermächtigt 

die Gemeindeverwaltung dazu, das diesbzgl. Einvernehmen zu erteilen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:     1 x Bürgermeister 
  1 x Bauamt   
 









Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
5. Beschaffung von Ersatzfahrzeugen für den Bauhof 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 173/2016 und die Tischvorlage zur Sitzungsvorlage wird verwiesen. Die 
Vorlagen sind Bestandteile des Protokolls.  
 
Nachfolgend führt der Vorsitzende kurz in die Thematik ein und nimmt dann Bezug auf die Las-
tenhefte. Das Lastenheft für einen kommunalen Schmalspurgeräteträger / Schlepper wurde sei-
tens des Bauhofleiters nochmals modifiziert. Die Änderungen des Lastenheftes 2 wurden in der 
Tischvorlage aufgelistet.  
 
Gemeinderat Geck nimmt Bezug auf das Lastenheft 1 und die Position 1.5.1 und weist darauf 
hin, dass beim Besichtigungstermin auf dem Bauhofgelände die Aussage getroffen wurde, dass 
im kommunalen Bereich der Soleeinsatz als Streumittel nicht unbedingt erforderlich sei. Unter 
Punkt 1.5.1 wurde jedoch jetzt die frei verfügbare Hydraulikleistung zum gleichzeitigen Betrieb 
eines Öl-Motors einer Solepumpe aufgeführt.  
 
Bauhofleiter Albrecht weist darauf hin, dass der Soleeinsatz nicht die erste Priorität hat. Durch 
die angesprochene Forderung im Lastenheft kann jedoch die Option dafür für die Zukunft offen-
gehalten werden. Mit dem neu beschafften VMeili will die Gemeinde den Soleeinsatz vorab tes-
ten.  
 
Nachfolgend wird über den Beschlussantrag in der Sitzungsvorlage 173/2016 ergänzt mit dem 
geänderten Lastenheft 2 abgestimmt.  
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat gibt die beiliegenden Lastenhefte (Lastenheft 1 und geändertes Lasten-
heft 2) zur öffentlichen Ausschreibung frei und ermächtigt die Verwaltung, eine öffentli-
che Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge durchzuführen. Die Verga-
beentscheidung soll in der kommenden Gemeinderatssitzung auf der Grundlage der 
Auswertung am 19.07.2016 erfolgen.  
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauhof   
 



 
 

 

 
 

Beschaffung von Ersatzfahrzeugen für den Bauhof 
 
In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.05.2016 hat der Gemeinderat eine Fahr-
zeugkonzeption für den Bauhof, die bis ins Jahr 2020 reicht, beschlossen. Dieser Gemeinderat-
sitzung ging eine nichtöffentliche Besichtigung der Bauhoffahrzeuge am 30.04.2016 auf dem 
Bauhofgelände in Oppelsbohm voraus. 
 
Bereits im Jahr 2015 wurde der Gemeinderat informiert, dass sich die Reparaturarbeiten für den 
Lindner Schlepper in Summe gegen 50.000,00 € bewegt haben. Deshalb sollte dringendst eine 
Ersatzbeschaffung vorgenommen werden. 
 
Zusätzlich sollte eine Ersatzbeschaffung für den kleinen Holder vorgenommen werden, da er 
Stand heute 23 Jahre im Einsatz ist. Das Fahrzeug weist elektrische Probleme auf. Nachdem 
der Holder im Winter für das Räumen von Gehwegen eingesetzt wird, sollte das neue Fahrzeug 
bis spätestens November 2016 einsetzbar sein. 
 
Herr Markus Albrecht, der Bauhofleiter der Gemeinde, hat für beide Ersatzbeschaffungen soge-
nannte Lastenhefte erarbeitet. (vgl. Anlagen 1 und 2). Herr Albrecht wird an der Gemeinderats-
sitzung teilnehmen und für Fragen zur Verfügung stehen.  
 
Der Ersatzschlepper für den Lindner soll für ein Auslegemähwerk geeignet sein. Dies bedeutet, 
dass das Fahrzeug eine Rahmensteifigkeit aufweisen muss. Dieselben Kriterien müssen durch 
den schmalen Geräteträger bzw. Schlepper ebenfalls erfüllt werden. Die Fahrzeuge werden, auf 
der Grundlage der jeweiligen Lastenhefte, öffentlich ausgeschrieben. 
 
Die Angebote werden durch die Verwaltung nach folgenden Kriterien gewertet: 
 

- Anschaffungspreis 

- Technische Leistungsfähigkeit 

- Ergonomie 

- Unterhaltskosten / Folgekosten 

  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat gibt die beiliegenden Lastenhefte zur öffentlichen Ausschreibung frei 
und ermächtigt die Verwaltung, eine öffentliche Ausschreibung für die Ersatzbeschaf-
fung der Fahrzeuge durchzuführen. Die Vergabeentscheidung soll in der kommenden 
Gemeinderatssitzung auf der Grundlage der Auswertung am 19.07.2016 erfolgen.  
 
Anlagen: 
1.) Lastenheft für Schlepper 
2.) Lastenheft für einen kommunalen Schmalspurgeräteträger/Schlepper 
   
 
 
Verteiler:     1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauhof   
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/173/2016 771.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 









 









 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
6. Vergabe zur Ersatzbeschaffung für das TSF (1/47) der Freiwilligen Feuer-

wehr Berglen 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 176/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt den langjährigen ehemaligen Feuerwehrkommandanten Ronald 
Schmid und einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und führt kurz in die Thematik ein.  
 
Gemeinderat Geck ist erleichtert, dass die anfänglichen kommunikativen Schwierigkeiten zwi-
schen den Abteilungen Nord und Süd gut beigelegt werden konnten und der Weg zur Sachlich-
keit recht schnell gefunden werden konnte.  
Aufgrund der sehr gut ausgearbeiteten Vorlage ist es möglich, die Empfehlung des Beschaf-
fungsausschusses der Freiwilligen Feuerwehr gut nachzuvollziehen und dem Vorschlag zu fol-
gen. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Fahrzeug entsprechend der Empfehlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Berglen zu beschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
  1 x Freiwillige Feuerwehr Berglen   
 



 
 

 

 
 

Vergabe zur Ersatzbeschaffung für das TSF (1/47)) der Freiwilligen 
Feuerwehr Berglen, Abteilung Nord 

 
 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12. April 2016 die Verwaltung damit 

beauftragt, für die Ersatzbeschaffung des TSF (1/47) eine Ausschreibung entsprechend dem im 

Feuerwehrausschuss beschlossenen Lastenheft zu erstellen und einen Vergabevorschlag zur 

Beschlussfassung im Gremium vorzubereiten. 

 

Zwischenzeitlich hat eine beschränkte Ausschreibung stattgefunden, woraufhin sieben Angebo-

te bei der Gemeindeverwaltung Berglen eingegangen sind (siehe Anlage).  

 

Der Beschaffungsausschuss der Freiwilligen Feuerwehr empfiehlt aufgrund verschiedener Krite-

rien (Preis, Ergonomie, Ausstattung und technische Leistungsfähigkeit) einen Ford Transit zu 

einem Preis von 29.499,91 Euro zuzüglich der Zusatzkosten für Planen / Spriegel Aufbau der 

Firma Schniepp zum Preis von 2.476,39 € anzuschaffen. Die entsprechende Bewertungsmatrix 

sowie die Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr sind als nichtöffentliche Anlage beigefügt. 

Der vorläufige Gesamtpreis beläuft sich danach auf 31.976,30 Euro.  

 

Nicht ausgeschrieben wurden folgende Leistungen, die teilweise zusätzlich benötigt werden: 

 

Kategorie: zwingend notwendig 

Der für die Feuerwehr notwendige Einbau einer Sondersignalanlage so wie der benötigten 

Funkantennen wird heutzutage aufgrund der komplexen Fahrzeugelektrik zweckmäßigerweise 

von einem Kfz Elektrik-Betrieb durchgeführt. Die Freiwillige Feuerwehr hat diesbzgl. bei der 

Firma Boschdienst Ernst in Fellbach ein Angebot auf Basis des Fahrzeugs Sprinter eingeholt. 

Dieses beläuft sich auf rund 6.000 Euro und kommt zum Fahrzeugpreis dazu. 

 

Kategorie: sehr sinnvoll – aber nicht zwingend notwendig 

Aufgrund des angestrebten Einsatzzwecks des Transporters, insbesondere bei Großschadens-

lagen, empfiehlt sich die Beschaffung eines gebrauchten abschnittskanalfähigen Funkgerätes. 

Das im bestehenden TSF verbaute Funkgerät kann die Abschnittskanäle nicht schalten. Kos-

tenpunkt ca. 1.000 Euro nach erstem Angebot – hier müssten aber noch weitere Angebote ein-

geholt werden. 

 

Die benötigten Finanzmittel belaufen sich infolgedessen insgesamt auf ca. 40.000 Euro. 

 

Im Haushaltsplan 2016 sind für Fahrzeugbeschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr Berglen 

455.000,00 Euro (HH-Stelle 1300-935300.001) bereit gestellt. 

 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung des Gemeinderates. Von Seiten der Freiwilligen 

Feuerwehr werden mehrere Vertreter zugegen sein und für etwaige Fragen zur Verfügung ste-

hen. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/176/2016 130.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



  

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Fahrzeug entsprechend der Empfehlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Berglen zu beschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Ordnungsamt 
1 x Freiwillige Feuerwehr Berglen   
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
7. Entwicklung der Nachbarschaftsschule In den Berglen, hier: Aufhebung 

der Werkrealschule und vorläufige Weiterführung des Schulstandorts 
Steinach 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 174/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Rektor Ziegler und führt kurz in die Thematik ein. Anschließend gibt 
Rektor Ziegler einen aktuellen Einblick über die Situation der Nachbarschaftsschule.  
Er informiert, dass die Nachbarschaftsschule in Oppelsbohm in räumlicher Hinsicht ausgelastet 
ist. Für die zwölf Klassen inkl. VKL-Klasse und auch für die Ausgestaltung des Ganztagesbe-
triebs werden zusätzlich auch noch die Räume der Außenstelle in Steinach benötigt. Die Ein-
gliederung der asylsuchenden Kinder war eine große Herausforderung, dies konnte jedoch mit 
Hilfe des Netzwerks für Flüchtlinge und Frau Boschatzke hervorragend gelöst werden. Die Kin-
der sind eine positive Bereicherung und konnten in den normalen Schulablauf integriert werden. 
Ein Teil des Unterrichts findet integrativ in den Regelklassen statt. Die Kinder fühlen sich wohl 
und sind als fester Bestandteil in den Schulalltag integriert. Zwischenzeitlich konnte mit Frau 
Daniela Brändle eine neue Schulsozialarbeiterin gefunden werden, die sich um die Belange der 
Schülerinnen und Schüler und der Eltern kümmert. Die Lücke der beiden ausgeschiedenen 
FSJler kann bis zum Schuljahresende mit einem Praktikanten etwas geschlossen werden. Der 
Ganztagesbedarf hat sich faktisch verdoppelt und es ist davon auszugehen, dass die Ganzta-
gesbetreuung weiter in Anspruch genommen wird und der Bedarf noch weiter wachsen wird.  
Rektor Ziegler trifft es immer noch hart, dass der Werkrealschul-Zug aufgegeben werden muss-
te, weil politische Weichen so gestellt wurden.  
Dennoch ist die Nachbarschaftsschule für die neuen Herausforderungen und den neuen Bil-
dungsplan gut gerüstet. Durch die neue Sporthalle ergeben sich unter anderem auch durch ein 
erweitertes Sportangebot Verbesserungen im freizeitpädagogischen Bereich. Auch die neue 
Mensa ist eine gute Lösung.  
Der Sporthallenneubau ist zwar für die Fachschaft sowie Schülerinnen und Schüler sehr belas-
tend, dennoch werden die schulischen Belange von der Verwaltung immer sehr wichtig genom-
men. Ein besonderer Dank gilt Herrn Müller von der Technischen Verwaltung.  
 
Gemeinderätin Jooß dankt Rektor Ziegler für dessen Sachstandsbericht und dem Kollegium für 
die geleistete Arbeit. Wichtig ist, gute Voraussetzungen im Grundschulbereich zu schaffen. 
Durch die Einführung der Ganztagesbetreuung wurden die Weichen seinerzeit gut gestellt. Auch 
sind kleine Klassen wichtig, um die Kinder optimal fördern zu können. Erfreulich ist die gute In-
tegration der Flüchtlingskinder.  



 
Der Vorsitzende betont, dass die Ganztagesbetreuung in Berglen innerhalb der Region einen 
sehr großen Stellenwert einnimmt, der wohl keinen Vergleich scheuen muss. 
 
Bürgermeister Friedrich führt abschließend aus, dass sich die Situation von der Raumkapazität 
entspannen wird, sobald die Werkrealschule ausläuft.  
 
Gemeinderat Geck betont, dass er sich solange es geht gegen eine Schließung der Außenstelle 
aussprechen wird, da er eine „Kleinschule“ als optimale Voraussetzung für den Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule sieht. Insofern ist er froh, dass die Außenstelle in Steinach wei-
tergeführt werden soll.  
 
 
 
Der Gemeinderat nimmt vom Sachverhalt Kenntnis und stimmt der vorgeschlagenen Vor-
gehensweise zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
  1 x NBS   
 



 
 

 

 
 

Entwicklung der Nachbarschaftsschule In den Berglen, hier: 
Aufhebung der Werkrealschule und vorläufige Weiterführung des 

Schulstandorts Steinach 
 
 

Die Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ wird derzeit als Grund- und Werkrealschule mit 

Ganztagsschule geführt. Im kommenden Schuljahr werden voraussichtlich zwölf Klassen mit 

rund 230 Schülern an der Nachbarschaftsschule unterrichtet werden. Es sollen zehn Klassen im 

Grundschulbereich von Klasse eins bis vier, eine Klasse neun in der Werkrealschule und eine 

Vorbereitungsklasse für zuziehende Kinder aus dem Ausland eingerichtet werden (vgl. die bei-

gefügte Anlage).  

 

Bereits im Jahr 2013 wurden in der Raumschaft Winnenden (Winnenden, Schwaikheim, Leu-

tenbach und Berglen) interkommunale Gespräche zur Regionalen Schulentwicklung durchge-

führt. In enger Abstimmung mit allen Beteiligten wurde versucht, eine bestmögliche Versorgung 

unter effizienter finanzieller Mittelverwendung zu garantieren.  

Für die Nachbarschaftsschule In den Berglen zeichnete sich im Rahmen dieser Gespräche ab, 

dass es in absehbarer Zeit nicht zu einer Entwicklung hin zur Gemeinschaftsschule kommen 

wird. Der Standort wurde daher als berufsorientierte Werkrealschule weitergeführt.  

 

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg sieht für bestehende allgemeinbildende weiterführen-

de Schulen eine Mindestanzahl von 16 Schülerinnen und Schülern in der Eingangsklasse fünf 

vor. Sofern die Mindestschülerzahl zwei Schuljahre in Folge unterschritten wird und kein Aus-

nahmetatbestand vorliegt, wird ein „Hinweisverfahren“ gestartet, das eine Entscheidung der 

obersten Schulbehörde herbeiführt, sofern von Seiten des Schulträgers keine schulorganisato-

rische Maßnahme getroffen wird.  

 

Die Werkrealschule an der Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ hat die festgesetzte Min-

destschülerzahl von 16 Schülerinnen und Schülern in der Eingangsklasse im zweiten Schuljahr 

in Folge unterschritten. Sowohl im Schuljahr 2014/2015, als auch im Schuljahr 2015/2016, wies 

die fünfte Klasse der Nachbarschaftsschule nach der amtlichen Schulstatistik 0 Schülerinnen 

und Schüler auf.  

 

Da die Gemeinde Berglen von einer Schließung der Werkrealschule Abstand genommen hat, 

wurde die Werkrealschule nach Einleitung des Hinweisverfahrens nun durch Bescheid des Re-

gierungspräsidiums Stuttgart vom 13.05.2016 mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 aufgeho-

ben. Ab diesem Zeitpunkt dürfen keine neuen Klassen an der Werkrealschule mehr gebildet 

werden. Die noch bestehenden Werkrealschulklassen werden bis längstens Ende des Schuljah-

res 2018/2019 auslaufend weitergeführt. Nachdem mit Abschluss des Schuljahres 2016/2017 

keine Schülerinnen und Schüler mehr die Sekundarstufe in Berglen besuchen werden, würde 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/174/2016 200.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



der Bildungsgang der Werkrealschule in der Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ damit am 

Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen. Dieser Zeitplan wurde im Rahmen der Beratun-

gen zur regionalen Schulentwicklung in Abstimmung mit der Schule und dem Staatlichen 

Schulamt, insbesondere mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler und mit dem Ziel eines für 

alle akzeptablen und verträglichen Lösungswegs, erstellt.  

 

Für die Unterrichtung der zwölf Klassen inkl. VKL-Klasse und die Ausgestaltung des Ganztags-

betriebs werden neben den Klassenräumen in Oppelsbohm auch die Räume in Steinach benö-

tigt. Die Außenstelle in Steinach soll daher mindestens im kommenden Schuljahr weitergeführt 

werden. Die weitergehende Entwicklung hängt von den Schülerzahlen ab und bleibt vorerst 

abzuwarten.  

 

Herr Rektor Jörg Ziegler wird dem Gremium die Situation der Nachbarschaftsschule in der Ge-

meinderatssitzung erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. 

  

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt vom Sachverhalt Kenntnis und stimmt der vorgeschlagenen 
Vorgehensweise zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:     1 x Hauptamt 
  1 x NBS   



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
8. Baubeschlüsse für die Kanalisations-, Wasserleitungs-, Verkehrsanlagen- 

und der Leerrohrverlegung für die Cäsar,- Ludwig- und Ulrichstraße in 
Öderhardt 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 175/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Rebmann und Herrn Dr. Beck vom Ingenieurbüro Riker + Reb-
mann und führt kurz in die Thematik ein.  
 
Herr Rebmann erläutert nachfolgend die geplante städtebauliche Gestaltung der Verkehrsanla-
gen und geht auf die Kosten ein.  
 
Herr Dr. Beck informiert über die geplante Kanalisations- und Wasserleitungsverlegung. Die 
Wasserleitung ist dringend erneuerungsbedürftig und auch der Straßenbelag ist sehr in Mitlei-
denschaft gezogen. Der aus Steinzeug bestehende Kanal wurde lediglich in 1,30 m Tiefe verlegt 
und verfügt über einen relativ geringen Durchmesser. Bei der Bestandsaufnahme haben sich 
relativ viele Reparaturstellen gezeigt. Eine massive Schadensstelle gibt es im Bereich der Bus-
wendeplatte. Hier ist der Kanal offensichtlich überlastet worden. Ein weiteres Problem ist das 
sehr spröde Material des Steinzeugs. Zudem weisen die Schächte teilweise einen schlechten 
Zustand auf. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann kam daher zu dem Ergebnis, den Kanal kom-
plett zu erneuern. Der Durchmesser des Kanals soll etwas aufgeweitet werden. Zwei Schächte 
werden aufgegeben. Die Anschlussleitungen bis an die Grundstücksgrenzen werden ebenfalls 
erneuert. Auch die Wasserleitungen werden zum Teil größer dimensioniert. Von der Syna wer-
den parallel zur Leitungsverlegung Leerrohre eingelegt für die Möglichkeit eines späteren Breit-
bandausbaus nach FTTH. 
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Moser teilt der Vorsitzende mit, dass an der Tonnagebeschrän-
kung in der Ortsdurchfahrt nichts geändert werden wird. Beim verbauten Material wird auf die 
Langlebigkeit geachtet.    
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1.) Der Gemeinderat fasst einen Baubeschluss und überträgt die Haushaltsmittel für die 

Ulrichstraße für die Verkehrsanlagen, die Abwasserbeseitigung und die Wasserver-
sorgung auf die Maßnahmen der Cäsar- und Ludwigstraße.  
 



2.) Die Finanzierung der Ulrichstraße (Verkehrsanlagen, Entwässerung, Wasserversor-
gung und Leerrohre) wird durch eine Verpflichtungsermächtigung für das Wirt-
schaftsjahr 2017 gesichert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Baubeschlüsse für die Kanalisations-, Wasserleitungs-, 
Verkehrsanlagen- und der Leerrohrverlegung für die Cäsar,- Ludwig- 

und Ulrichstraße in Öderhardt 
 
 
Die Cäsar- und Ludwigstraße werden durch den Neubau der Wasserleitung vom Hochbehälter 
Galgenberg in Richtung Bretzenacker tangiert. Im Zuge dieser Leitungsverlegung macht es 
Sinn, sowohl die Kanalisation zu erneuern, als auch die Verkehrsanlagen städtebaulich dörflich 
zu gestalten. 
 
Um die Erreichbarkeit des Ortskerns von Ödernhardt zu gewährleisten, kann die Ulrichstraße 
nicht parallel mit der Ludwig- und Cäsarstraße ausgebaut werden. 
 
Die Planung sieht in der Cäsarstraße vor, im Bereich der sehr steilen Böschung bergseitig einen 
Böschungsrinnenstein einzubauen, um dort zusätzlich die Böschung zu sichern. Dagegen wür-
de rechts ein Rundbord vorgesehen, der dann im Bereich der Einmündung Lotharstraße beid-
seitig in eine Vollkandelung übergeht. Diese Vollkandelung würde sich in der Ludwigstraße 
forstsetzen (talseits), bergseits würde die Straße mit einem Graniteinzeiler begrenzt. In der Ul-
richstraße würde die Pflasterrinne fünfzeilig wieder hergestellt bzw. erneuert, so dass das dörfli-
che Bild gewahrt bleibt. Die Details können aus der Anlage 1 – 9 (vgl. die entsprechenden Plä-
ne) entnommen werden. 
 
Um günstige Preise bei einer öffentlichen Ausschreibung zu erlangen wird vorgeschlagen, das 
komplette Paket, bestehend aus Cäsar-, Ludwig- und Ulrichstraße, öffentlich auszuschreiben. 
 
Im Haushaltsplan 2016 sind für die Neugestaltung der Ulrichstraße 145.000,00 € sowie für die 
Neugestaltung der Cäsarstraße 50.000,00 € eingestellt. Zusätzlich stehen noch Haushaltsreste 
für die Ulrichstraße in Höhe von 121.000,00 € zur Verfügung, so dass eine Gesamtsumme von 
316.000,00 € für den Ausbau der Cäsar- und Ludwigstraße verwendet werden kann. Somit sind 
die Ausgaben gemäß der Kostenberechnung des Ingenieurbüros Riker und Rebmann, Murr-
hardt, mit 301.070,00 € brutto finanziert (vgl. Anlage 10 der Kostenberechnung des Ingenieur-
büros vom 30.05.2016).  
 
Für die Entwässerung der Ulrichstraße sind 175.000,00 € sowie für die Cäsarstraße 50.000,00 
€ eingestellt. Zusätzlich stehen noch Haushaltsreste für die Ulrichstraße in Höhe von 73.000,00 
€ zur Verfügung, so dass eine Gesamtsumme von 298.000,00 € im Haushaltsjahr 2016 finan-
ziert ist. Die voraussichtlichen Baukosten betragen gemäß der Kostenberechnung 228.480,00 € 
brutto. 
 
Für die Wasserversorgung sind im Haushaltsplan 655.000,00 € für die Fallleitung und die Was-
serleitung vom Hochbehälter Galgenberg bis nach Bretzenacker ausgewiesen. Zusätzlich sind 
für das Schachtbauwerk 40.000,00 € eingeplant, da dieses für die Löschwasserversorgung der 
Sporthalle und der Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ benötigt wird. Die voraussichtlichen 
Baukosten betragen gemäß der Kostenberechnung 165.000,00 € netto. 
 
Der zweite Bauabschnitt wurde mit 289.528,38 € brutto bereits vergeben. Nachdem die Ge-
meinde bei der Wasserversorgung aufgrund der Organisationsform als Eigenbetrieb die gesetz-
liche Mehrwertsteuer als Vorsteuer erhält, sind bei der Wasserversorgung bereits die Kosten 
der Planung durch den MwSt.-Zuschlag finanziert. 
 
Da die Ulrichstraße erst im Jahr 2017 zur Ausführung kommen wird, sind vom Gemeinderat 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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Verpflichtungsermächtigungen für die Verkehrsanlagen, die Entwässerung, die Wasserversor-
gung und die Leerrohre einschließlich der Nebenkosten zu beschließen. Die Höhen der Ver-
pflichtungsermächtigungen werden nach der Submission im Zuge des Vergabebeschlusses 
festgelegt. 
 
Die vorgesehene Leerrohrverlegung in der Cäsar- und Ludwigstraße für die Möglichkeit eines 
späteren Breitbandausbaus nach FTTH („Fiber to the home“, d.h. Glasfaser bis in die Gebäude 
wären sogar theoretisch möglich) ist über den Haushaltsansatz der Haushaltsstelle 7910-
950000.001 finanziert. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3.) Der Gemeinderat fasst einen Baubeschluss und überträgt die Haushaltsmittel für die 

Ulrichstraße für die Verkehrsanlagen, die Abwasserbeseitigung und die Wasserver-
sorgung auf die Maßnahmen der Cäsar- und Ludwigstraße.  
 

4.) Die Finanzierung der Ulrichstraße (Verkehrsanlagen, Entwässerung, Wasserversor-
gung und Leerrohre) wird durch eine Verpflichtungsermächtigung für das Wirt-
schaftsjahr 2017 gesichert. 

 
 
Anlagen: 
Anlagen 1-9: Pläne 
Anlage    10: Kostenberechnung des Ing.-Büros Riker und Rebmann vom 30.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung   
 

 











































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
9. Baubeschluss für die Außenanlage des Jugendhauses 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 169/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende die geplanten Maßnahmen und übergibt das Wort an-
schließend an die neue Jugendreferentin Frau Daniela Brändle, die sich dem Gremium kurz vor-
stellt.  
 
Gemeinderat Geck würde es begrüßen, wenn die Jugendlichen sich an den Arbeiten, z.B. bei 
der Grillstelle, beteiligen würden. Dies würde bestimmt zu einer gewissen Wertschätzung führen.  
 
Der Vorsitzende weist auf die grundsätzliche Bereitschaft der Jugendlichen hin.  
 
Gemeinderätin Jooß befürwortet das vorgestellte Konzept. Für die SPD-Fraktion sind die Nut-
zungsbedingungen zu klären. Dies spielt für die versicherungsrechtliche Seite eine Rolle. Ziel-
gruppe sind ihres Erachtens die Jugendlichen. Eine Nutzung durch Erwachsene würde sie aber 
auch nicht ausschließen.  
 
Für Bürgermeister Friedrich spricht nichts dagegen, dass der neu gestaltete Außenbereich dann 
auch für die Öffentlichkeit freigegeben wird. Eine Benutzungsordnung muss aufgestellt werden. 
 
Gemeinderat Hammer hält die veranschlagten Kosten für die Korbschaukel für relativ hoch.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass es sich um eine größere Schaukel für mehrere Personen han-
delt, die für eine große Belastung ausgelegt ist. Ein entsprechendes Betonfundament wird benö-
tigt. Die Kosten beruhen auf Erfahrungswerten. Ausgeführt werden die Arbeiten vom eigenen 
Personal.  
 
Auf Anfrage von Gemeinderat Haller führt Bürgermeister Friedrich aus, dass ca. zehn Jugendli-
che sich durchschnittlich im Jugendtreff aufhalten. Je nach Wetter und Jahreszeit sind es mal 
mehr und mal weniger. 
 
Gemeinderat Klenk ist der Auffassung, dass der Umgestaltung ein schlüssiges Konzept zugrun-
de liegt. Die Korbschaukel wird bestimmt ein optisches Highlight werden. Er ist jedoch auch der 
Auffassung, dass Benutzungsregelungen getroffen werden müssen, insbesondere auch wegen 



der geplanten Grillstelle. 
 
Gemeinderätin Jooß pflichtet bei, dass die Korbschaukel einen großen Anteil der Kosten aus-
macht. Für alle Altersgruppen wird sie jedoch von zentraler Attraktivität sein. Die Außenanlage 
gewinnt dadurch. Sie plädiert deshalb dafür, das von der Verwaltung vorgeschlagene Konzept 
umzusetzen.  
 
Der Vorsitzende erweitert den Beschlussvorschlag um Punkt 2.  
   
 
Mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Be-
schluss: 
 

1. Der Gemeinderat fasst einen grundsätzlichen Baubeschluss und ermächtigt die 
Verwaltung auf der Grundlage der vorgestellten Planungen eine beschränkte Aus-
schreibung zur Umsetzung der Maßnahme vorzunehmen.  

2. Eine Beteiligung der Jugendlichen bei den Maßnahmen ist in angemessener Form 
anzustreben.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Baubeschluss für die Außenanlage des Jugendhauses 
 
 
Derzeit befindet sich vor dem Jugendtreff „Wurzel 9“ in Oppelsbohm ein Kleinkinderspielplatz. 
Nachdem im Baugebiet Gassenäcker-Mörgele in unmittelbarer Umgebung ein neuer, sehr 
großzügiger und gut ausgestatteter Kinderspielplatz seiner Bestimmung übergeben worden ist, 
sollte der bisherige Kleinkinderspielplatz vor dem Jugendhaus jugendgerecht umgestaltet wer-
den. 
 
Bislang befindet sich eine unschöne, desolate Sichtschutzeinrichtung zwischen dem Kinder-
spielplatz und dem Zugang zu den Sozialräumen des Bauhofes. 
Es ist vorgesehen, dass diese Abgrenzung komplett entfallen kann und somit das Gesamtge-
lände vor dem Jugendhaus / den Sozialräumen des Bauhofes insgesamt für die Jugendlichen 
genutzt werden kann. Die Folge ist, dass die Zuwegung zu den Sozialräumen verlegt werden 
muss.  
 
Die ehemalige Jugendreferentin, Frau Lisa-Marie Beutel, hatte die Wünsche der Jugendlichen 
abgefragt. Laut den Jugendlichen sollte dort eine Korbschaukel, ein Badmintonfeld, ein Reck, 
eine Zweiradabstellanlage und eine Grillstelle integriert werden.  
 
Auf dem Grundstück verlaufen mehrere Leitungen, eine Wasserleitung parallel zur Straße und 
zum Gebäude als Hausanschluss. Zusätzlich befinden sich auf dem Grundstück unterirdische 
Stromleitungen, die parallel zum Hauptweg ins Jugendhaus zur Trafostation führen sowie zu-
sätzlich ein Mischwasserkanal. Daneben muss auch der Gewässerrandstreifen von 5 Metern 
vom Buchenbach innerorts berücksichtigt werden. In dieser Zone dürfen unter anderem keiner-
lei Spielgeräte montiert werden.  
 
Diese Vorgaben wurden bei der Planung (siehe Anlage 1) berücksichtigt. Eine Kostenschätzung 
wurde auf der Planungsgrundlage vom 18.04.2016 (siehe Anlage 2) erarbeitet. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat fasst einen grds. Baubeschluss und ermächtigt die Verwaltung auf der 
Grundlage der vorgestellten Planungen eine beschränkte Ausschreibung zur Umsetzung 
der Maßnahme vorzunehmen.  
 
Anlagen:  
1.) Planung vom 18.04.2016 
2.) Kostenschätzung vom 19.04.2016.  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Hauptamt 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
10. Bebauungsplan "Nachbarschaftsschule - 3. Änderung" - Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB - auf Gemarkung Oppelsbohm 
und Bretzenacker mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbau-
ordnung  
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 167/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der Vorsit-

zende befangen sind. 
 
2. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs eingegan-

genen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden entsprechend dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung berücksichtigt 
bzw. nicht berücksichtigt. 
 

3. Der Bebauungsplan "Nachbarschaftsschule – 3. Änderung", Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 
LBO auf den Gemarkungen Oppelsbohm und Bretzenacker, wird gemäß § 10 Abs. 
1 BauGB als Satzung beschlossen.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Bebauungsplan "Nachbarschaftsschule - 3. Änderung" - 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB - auf 

Gemarkung Oppelsbohm und Bretzenacker mit örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung  

- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
- Satzungsbeschluss 

 
 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.04.2016 den Aufstellungsbeschluss 

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan "Nachbarschaftsschule - 3. Änderung" mit 

örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO gefasst. Zudem wurde der Planentwurf des freien 

Landschaftsarchitekten Wolfgang Blank, Stuttgart, vom 12.04.2016 gebilligt und die öffentliche 

Auslegung der Unterlagen beschlossen. Die Beschlüsse des Gemeinderates sowie die Ausle-

gung des Bebauungsplanes in der Zeit vom 25.04.2016 bis einschließlich 25.05.2016 sind im 

Amtsblatt der Gemeinde Berglen am 14.04.2016 öffentlich bekannt gemacht worden. Zeitgleich 

hat die Verwaltung die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

2 BauGB über die Bauleitplanung der Gemeinde unterrichtet und sie um Stellungnahme gebe-

ten.  

 

Von privater Seite sind keine Stellungnahmen zur Planung eingegangen. Die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange haben sich wie folgt geäußert: 

 
 
1.  Syna GmbH 

 

 Gegen das im Betreff genannte Bebauungsplanverfahren bestehen von unserer Seite 

aus keine Bedenken. Die Stromversorgung kann durch Erweiterung der bestehenden 

Anlagen sichergestellt werden. Unter Punkt 1.1 der Bebauungsplanbegründung werden 

neue Leitungsrechte für unsere elektrischen Anlagen (im Lageplan mit lr für Syna ge-

kennzeichnet) festgesetzt. Vielen Dank für die Berücksichtigung. Netzeigentümer ist al-

lerdings nicht die Syna GmbH sondern die Süwag Energie AG. Wir bitten Sie dies bei 

der Eintragung der Rechte zu beachten. Sollte ein Mustertext bzgl. der Rechte für die 

elektrischen Anlagen gewünscht werden, stellen wir ihnen diesen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
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Die Berichtigung der Namensbezeichnung von Syna GmbH in Süwag Energie AG sollte vorge-

nommen werden. 

 

Die Bezeichnung Syna GmbH wird in Süwag Energie AG abgeändert. 

 

 

2. Landratsamt Rems-Murr-Kreis 

 

Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung liegen der Geschäftsstelle für Genehmigungs- 

und Planverfahren folgende Informationen vor:  

 

Baurechtsamt 

 

Ziffer A4: Die Zulassungsentscheidung nach § 23 (3) BauNVO kann sich nur auf Ge-

bäudeteile in geringfügigem Ausmaß beziehen. Bauliche Anlagen im Sinne von § 5 (6) 

LBO sind dafür zu weitgehend. Die Geringfügigkeit ist nicht mehr gegeben. § 23 (3) Satz 

3 führt in einer Anwendung dann zu einer Ausnahme nach § 31 (1) BauGB.  

Ziffer A6: Die „zwingende“ Festsetzung der EFH steht im Widerspruch zur Ausnahme-

möglichkeit in begründeten Fällen. 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

 

Die im Textteil vorgenommene Standardregelung wurde bislang von der Baurechtsbehörde ak-

zeptiert. Damit sollte sichergestellt werden, dass Überschreitungen der Baugrenze durch festge-

legte untergeordnete Bauteile und Vorbauten gemäß § 5 Abs. 6 Ziffer 1 und 2 LBO innerhalb 

eines bestimmten Rahmens generell zugelassen sind. Nach Rücksprache mit dem Sachbear-

beiter der Geschäftsstelle für Genehmigungs- und Planverfahren kann eine derartige Regelung 

künftig nicht mehr die in § 5 Abs. 6 Ziffer 2 LBO genannten Vorbauten umfassen. Der Punkt A4 

des Textteils sollte daher geändert werden.  

 

"A4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen nach § 23 (1) BauNVO 

festgesetzt. Untergeordnete Bauteile im Sinne von § 5 (6) Ziff. 1 LBO dürfen die Baugren-

zen bis max. 1,5 m überschreiten." 

 

Der Textteil sollte aufgrund des Hinweises der Baurechtsbehörde in Punkt A6 durch einen Ver-

weis auf den Lageplan abgeändert werden. Die Ausnahmeregelung könnte damit enthalten 



bleiben.  

 

"A6. Höhenlage baulicher Anlagen und Gebäudehöhen (§ 9 (3) BauGB und §§ 16 (2) Nr. 4 

+ § 18 BauNVO) 

Siehe Eintragungen im Lageplan. Ausnahmen sind in begründeten Fällen bis ± 20 cm 

zugelassen." 

 

Kreisjugendamt 

 

Anhand der eingereichten Unterlagen kann keine Stellungnahme erlassen bzw. das bevorste-

hende Bauvorhaben nicht abschließend geprüft werden. Mit dem Träger wurde telefonisch Kon-

takt aufgenommen und ihn gebeten, frühzeitig mit dem Kommunalverband Jugend und Soziales 

in Kontakt zu treten, da dieser für die Ausstellung der Betriebserlaubnis zuständig ist. 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

 

Mit der Bebauungsplanänderung soll zunächst nur die planungsrechtliche Grundlage für die 

Einrichtung einer Kindergartengruppe in dem ehemaligen Hausmeisterwohngebäude geschaf-

fen werden. An dessen Standort sieht der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Nachbarschafts-

schule – 2. Änderung" eine Fläche zur Erzeugung von Wärme gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 

vor, weshalb die geplante Nutzungsänderung bislang baurechtlich nicht genehmigungsfähig ist. 

Das parallel von der Verwaltung eingereichte Baugesuch für die Einrichtung der Kindergarten-

gruppe lässt eine Beurteilung bzw. Prüfung des Vorhabens zu. Eine Beteiligung des KVJS er-

folgt standardmäßig durch die Kindergartenfachberatung der Gemeinde. 

 

Das Gremium nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Kreisjugendamtes.  

 

Kommunalamt 

 
Die Gemeinde Berglen hat für den „Neubau einer Sporthalle mit Mensa“ Zuschüsse aus ver-

schiedenen Förderprogrammen beantragt und z.T. auch bewilligt bekommen. In der Begrün-

dung zum o.g. Bebauungsplan ist auf Seite 7 ausgeführt „Zudem wurden im Rahmen der Au-

ßenanlagenplanungen die vorgesehenen Sportflächen zugunsten eines neuen Spielplatzes 

reduziert.“ Es wird angeregt, zu prüfen, ob die vorgesehenen Änderungen bei den Sportflächen 

Auswirkungen auf die bewilligten Fördermittel haben. 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

 

Die Prüfung ergab, dass es keine Auswirkungen auf bereits bewilligte Zuschüsse gibt. Die Re-



duzierung der vorgesehenen Sportflächen zugunsten eines neuen Spielplatzes wurde bei der 

Beantragung der Zuschüsse bereits entsprechend berücksichtigt. 

 
Das Gremium nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Kommunalamts. 
 
 
3. Deutsche Telekom  

 

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 

und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 

GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-

chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir 

wie folgt Stellung:  

 

 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefüg-

tem Plan ersichtlich sind. Eine Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen kann 

nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) nur dann verlangt 

werden, wenn uns die dabei entstehenden Kosten vom Verursacher erstattet werden. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Te-

lekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle 

von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 

möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 

Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekom-

munikationslinien der Telekom informieren. Fax: 07161 15670010, E-Mail: planaus-

kunft.suedwest@telekom.de Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der 

Telekom benötigt werden, bitten wir dies zwecks Koordinierung mit der Verlegung von 

anderen Versorgungsleitungen rechtzeitig (mindestens drei Monate vor Baubeginn) uns 

mitzuteilen (Tel. 0800 3301903, E-Mail: bbb-heilbronn@telekom.de). Wir bitten Sie, die 

Ihnen überlassene Planunterlage nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte 

weiterzugeben. Wir bedanken uns für die Beteiligung am Planungsverfahren.  

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

 

Alle erforderlichen Leitungsumlegungen im Plangebiet wurden bereits im Vorfeld des Sporthal-

lenneubaus durchgeführt. 

 
Das Gremium nimmt Kenntnis von den Ausführungen der Deutschen Telekom.  

 



 
 
 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der Vorsit-

zende befangen sind. 

 

4. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs eingegan-

genen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

werden entsprechend dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung berücksichtigt 

bzw. nicht berücksichtigt. 

 

5. Der Bebauungsplan "Nachbarschaftsschule – 3. Änderung", Bebauungsplan der 

Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, mit örtlichen Bauvorschriften gemäß 

§ 74 LBO auf den Gemarkungen Oppelsbohm und Bretzenacker, wird gemäß § 10 

Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Satzung hat folgenden Wortlaut 

(siehe nachfolgende Seite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Berglen 



Rems-Murr-Kreis 
 

S a t z u n g 
 

über die Aufstellung des Bebauungsplanes "Nachbarschaftsschule – 3. Änderung" 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB  

mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO in Oppelsbohm und Bretzenacker 
 
Aufgrund von § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 
1722), hat der Gemeinderat am 14.06.2016 den Bebauungsplan  

 
"Nachbarschaftsschule – 3. Änderung" 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB  
mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO 

 
auf den Gemarkungen Oppelsbohm und Bretzenacker als 
 
 

S a t z u n g 
 
beschlossen.  
 

Einziger Paragraph 
 
(1) Der Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB "Nachbarschaftsschule 

– 3. Änderung" in Oppelsbohm und Bretzenacker besteht aus dem Lageplan im Maß-
stab 1 : 500 mit Planzeichenerklärung und Textteil des freien Landschaftsarchitekten 
Wolfgang Blank, Stuttgart, vom 12.04.2016 / 14.06.2016 sowie der Begründung der 
Gemeinde Berglen vom 12.04.2016 / 14.06.2016. 

 
(2) Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung im Lageplan. 
 
(3) Die vom Gemeinderat am 14.06.2016 beschlossene Begründung zum Bebauungs-

plan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB vom 12.04.2016 / 14.06.2016 ist als Anlage beigefügt.  
 
(4) Der Bebauungsplan enthält auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauord-

nung für Baden-Württemberg (LBO), die Bestandteil dieser Satzung sind. 
 
(5) Die Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Berglen, den 14.06.2016 
 
 
 
Friedrich 
Bürgermeister 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt   
 

 

































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
11. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Feststellung des Entwurfs für die 8. Flächennutzungsplanänderung  
(Gewerbebaufläche Schmiede Erweiterung sowie Fläche für die Landwirt-
schaft und Fläche für die Landwirtschaft (naturschutzrechtliche Aus-
gleichsfläche) in Winnenden-Hertmannsweiler) 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 170/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Der Entwurf für die 8. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000-2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird festgestellt. 

 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000-2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die 
folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

 zwei Gewerbebauflächen „Schmiede-Erweiterung“ in Winnenden-
Hertmannsweiler (1,8 ha) 

 Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (naturschutz-
rechtliche Ausgleichsfläche) in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha). 

 
3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte Lage-

plan vom 15.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1:5000. 
 
4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 

 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Feststellung des Entwurfs für die 8. Flächennutzungsplanänderung  
(Gewerbebaufläche Schmiede Erweiterung sowie Fläche für die 

Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft 
(naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche) in Winnenden-

Hertmannsweiler) 
 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 09.12.2015 

und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 beschlossen, den genehmigten 

gemeinsamen Flächennutzungsplan zu ändern. Es sollen Gewerbebauflächen, die bisher als 

Flächen für die Landwirtschaft dargestellt sind, und Fläche für die Landwirtschaft sowie Fläche 

für die Landwirtschaft (naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche), welche bisher als Gewerbebau-

flächen enthalten sind, dargestellt werden. Aufgrund dieser Änderungsbeschlüsse wurde vom 

14.01.2016 bis zum 19.02.2016 die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für den Bereich 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden erfolgte am 11.02.2016 im Rathaus Winnen-

den. Für den Bereich der Gemeinde Berglen ist die Durchführung einer frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung nicht erforderlich, weil sich die beabsichtigte neue Darstellung ausschließlich im 

Gebiet der Stadt Winnenden befindet. 

 

Aus Sicht der Verwaltung stehen die abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange einer Weiterführung der 8. Flächennutzungsplanänderung mit 

Darstellung der Gewerbebauflächen sowie Fläche für Landwirtschaft und Fläche für die Land-

wirtschaft (naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche) nicht entgegen. Eine Stellungnahme aus der 

Öffentlichkeit erfolgte nicht. Die Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren, soweit sie städ-

tebaulich und rechtlich vertretbar sind, berücksichtigt. 

 

Unter Hinweis auf die Begründung für die 8. Flächennutzungsplanänderung, die nähere Anga-

ben zu der beabsichtigten Darstellung enthält, wird daher vorgeschlagen, den Entwurf für die 8. 

Flächennutzungsplanänderung festzustellen. 

  
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/170/2016 621.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Der Entwurf für die 8. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000-2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 

der Gemeinde Berglen wird festgestellt. 

 

2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000-2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die 

folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

 zwei Gewerbebauflächen „Schmiede-Erweiterung“ in Winnenden-

Hertmannsweiler (1,8 ha) 

 Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (naturschutz-

rechtliche Ausgleichsfläche) in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha). 

 

3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte Lage-

plan vom 15.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1:5000. 

 

4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x Bauamt   
 

 















































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
12. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Feststellung des Entwurfs für die 9. Flächennutzungsplan- 
änderung (Sonderbaufläche Kreiskrankenhaus in Winnenden) 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 171/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Entwurf für die 9. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000-2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird festgestellt. 

 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000-2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die 
folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

 Sonderbaufläche „Kreiskrankenhaus“ in Winnenden (ca. 4,6 ha).  
 
3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte Lage-

plan vom 19.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1:5000. 
 
4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden  
  1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Feststellung des Entwurfs für die 9. Flächennutzungsplan- 
änderung (Sonderbaufläche Kreiskrankenhaus in Winnenden) 

 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 09.12.2015 

und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 beschlossen, den genehmigten 

gemeinsamen Flächennutzungsplan zu ändern. Es soll an Stelle der bisherigen Ausweisung 

einer landwirtschaftlichen Fläche (potentielle Suchfläche naturschutzrechtliche Ausgleichsflä-

che) eine Sonderbaufläche „Kreiskrankenhaus“ dargestellt werden. Aufgrund dieser Ände-

rungsbeschlüsse wurde vom 18.01.2016 bis zum 24.02.2016 die frühzeitige Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit für den Bereich des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden erfolgte am 

04.02.2016 im Rathaus Winnenden. Für den Bereich der Gemeinde Berglen ist die Durchfüh-

rung einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erforderlich, weil sich die beabsichtigte 

neue Darstellung ausschließlich im Gebiet der Stadt Winnenden befindet. 

 

Aus Sicht der Verwaltung stehen die abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange sowie die bei der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebenen Stel-

lungnahmen einer Weiterführung der 9. Flächennutzungsplanänderung mit Darstellung der 

Sonderbaufläche nicht entgegen. Die Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren, soweit 

sie städtebaulich und rechtlich vertretbar sind, berücksichtigt. 

 

Unter Hinweis auf die Begründung für die 9. Flächennutzungsplanänderung, die nähere Anga-

ben zu der beabsichtigten Darstellung enthält, wird daher vorgeschlagen, den Entwurf für die 9. 

Flächennutzungsplanänderung festzustellen. 

 

 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Der Entwurf für die 9. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000-2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/171/2016 621.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



der Gemeinde Berglen wird festgestellt. 

 

2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000-2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die 

folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

 Sonderbaufläche „Kreiskrankenhaus“ in Winnenden (ca. 4,6 ha).  

 

3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte Lage-

plan vom 19.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1:5000. 

 

4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden  
1 x Bauamt   
 

 













































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
13. Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa  

Freigabe der Nachtragsvereinbarungen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 172/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und fügt an, dass zwischenzeitlich noch ein von 
Landschaftsarchitekt Blank geprüfter Nachtrag im Bereich der Außenanlagen eingegangen ist. 
Es handelt sich um einen Nachtrag der Firma Rossaro GmbH & Co.KG in Höhe von 7.912,40 €.   
Ein weiterer Punkt betrifft die beim Sportplatz angelegte Boule-Bahn des Boules-Clubs. Die 
Bahn ist in einem sehr schlechten Zustand, die Fläche sehr vernässt. Bürgermeister Friedrich 
wurde von den Mitgliedern des Clubs darauf angesprochen, zu prüfen, ob eine Sanierung oder 
Verlegung der Boule-Bahn in den Bereich Schule / Sporthalle möglich sei. Die Mitglieder wären 
grundsätzlich bereit, sich in finanzieller Form zu beteiligen. Landschaftsarchitekt Blank hat zwei 
Standortvarianten geprüft. Standort 1 liegt unmittelbar oberhalb des neuen Kleinspielfeldes. Eine 
Verschiebung der Seilpyramide nach Norden in den flacheren Bereich wäre notwendig. Nach 
Abstimmung mit der Schule wäre dieser Vorschlag sofort umsetzbar. Standort 2 liegt auf dem 
jetzigen Standort der alten Halle. Eine Umsetzung der Boule-Bahn könnte erst nach Abbruch der 
alten Halle erfolgen. Nachteilig wäre, dass die Bahn in einem schlecht einsehbaren Bereich liegt. 
Die Kosten für die Sanierung der alten Boule-Bahn sowie auch für die Neuanlegung sind von 
Herrn Blank mit jeweils ca. 12.000 € prognostiziert (Unterbau, wassergebundener Belag, Einfas-
sungen Holz, Sitzmöglichkeit).  
 
Auf Anfrage von Gemeinderat Walter teilt der Vorsitzende mit, dass es zwar möglich wäre, die 
alte Bahn zu richten, dass jedoch voraussichtlich die gleichen Kosten entstehen. Durch eine Ver-
legung des Standortes in Richtung Schule / Sporthalle könnte die Bahn zusätzlich durch die 
Schüler ausgelastet werden.  
 
Zu einer weiteren Anfrage führt der Vorsitzende aus, dass zwei Gruppen regelmäßig dort Boule 
spielen.  
 
Gemeinderat Schade erkundigt sich nach der Größenordnung der finanziellen Beteiligung.  
 
Der Vorsitzende will durch eine Vorgabe ungern den Verhandlungsspielraum der Verwaltung 
einengen lassen. Es soll auf jeden Fall eine Lösung sein, die dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
der Vereine Rechnung trägt.  
 



Für Gemeinderat Geck ist es schwer vorstellbar, dass Schüler diesen Sport ausüben.  
 
Gemeinderätin Rommel widerspricht dieser Aussage. Gerade für die nicht so sportlichen Kinder 
könnte dies eine Möglichkeit sein. Nachdem die Kosten identisch sind, spricht für sie nichts ge-
gen eine Verlegung des Standorts.  
 
Zu einer Anfrage von Gemeinderat Friz teilt Bürgermeister Friedrich mit, dass sich der Bauhof 
auf seine eigenen Kernaufgaben beschränken soll. Es ist nicht vorgesehen, die Arbeiten an der 
Boule-Bahn vom Bauhof durchführen zu lassen. Die Kosten lassen sich nicht reduzieren. Perso-
nalkosten fallen trotzdem an. 
 
Gemeinderat Klenk sieht in der Verlegung des Standorts eine Erweiterung des Angebots der 
Schule. Bezüglich der finanziellen Unterstützung ist jetzt gutes Verhandlungsgeschick erforder-
lich.  
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die Nachträge 
1.) Heizungsinstallation, Firma Höss GmbH, Schorndorf- Miedelsbach, mit 666,05 € brutto 
sowie  
2.) Lüftungsinstallation, Firma LKK Knödler GmbH, Rudersberg mit 480,52 € brutto. 
3.) Straßen- und Landschaftsbauarbeiten, Firma Rossaro GmbH & Co.KG, Aalen mit 
7.912,40 € brutto. 
 
 
 
Mit 15 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird bei einer angemessenen finanziellen Beteiligung des Boules-Clubs 
ermächtigt, auf der Grundlage der Planung vom 07.06.2016 von Landschaftsarchitekt 
Wolfgang Blank eine Boule-Bahn am Standort 1 vorzusehen und umzusetzen.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung    
 



 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa  
Freigabe der Nachtragsvereinbarungen 

 
 
1.) Heizungsinstallationen 
 
Die Firma Höss GmbH, Schorndorf-Miedelsbach, erstellt der Gemeinde Berglen ein Nach-
tragsangebot über das Fernleitungsrohr und die Mauerdurchführung für den Neubau der Sport-
halle Oppelsbohm. In diesem Nachtragsangebot sind die Positionen, die aus dem Leistungs-
verzeichnis entfallen, berücksichtigt.  
Die Nahwärmeleitung wurde während der Ausschreibung eine Dimensionsgröße zu klein ge-
wählt. Die Mehrkosten hierfür betragen 666,05 € brutto. Die Nachtragsforderung wurde vom 
Ingenieurbüro Frank Müller, Herrn Mattenklodt, fachtechnisch geprüft (siehe Anlage 1). 
 
 
2.) Lüftungsinstallationen 
 
Grundlage für eine Nachtragsforderung der Firma LKK Knödler GmbH, Rudersberg, ist eine 
Aufstellung von Mehr- und Mindermassen in Bezug auf das Leistungsverzeichnis bei Beauftra-
gung. Der Massenvergleich wurde durch das Ingenieurbüro Frank Müller, Herrn Mattenklodt, 
fachtechnisch geprüft und liegt bei (Anlage 2). Daraus ergibt sich eine Nachtragsforderung in 
Höhe von 480,52 € brutto.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die Nachträge 
 
1.) Heizungsinstallation, Firma Höss GmbH, Schorndorf- Miedelsbach, mit 666,05 € brutto 
sowie  
2.) Lüftungsinstallation, Firma LKK Knödler GmbH, Rudersberg mit 480,52 € brutto.  
 
Anlagen: 
1.) Gewerk Heizung 
2.) Gewerk Lüftung   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung    
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/172/2016 564 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
14. Neufassung der Richtlinien für das Amtsblatt der Gemeinde Berglen 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 177/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt.  
 
Auf Nachfrage von Gemeinderat Hammer teilt Bürgermeister Friedrich mit, dass sich für die Ver-
eine wenig ändert. Die Software bleibt dieselbe, lediglich die Zugangsdaten ändern sich.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die nachfolgenden Richtlinien für das Amtsblatt 
der Gemeinde Berglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Vorzimmer Frau Schuler 
  1 x Hauptamt  
 
 



 
 

 

 
 

Neufassung der Richtlinien für das Amtsblatt der Gemeinde Berglen 
 
 
Im Jahr 1999 hat der Gemeinderat der Gemeinde Berglen erstmals Richtlinien für das Amtsblatt 
beschlossen. Im Jahr 2010 wurden diese neu angepasst. In den Richtlinien sind die Grundsätze 
für die Veröffentlichung von Beiträgen im Amtsblatt geregelt. Die Richtlinien müssen nun auf-
grund des Wechsels der Druckerei und einer Änderung der Gemeindeordnung (GemO) neu 
angepasst werden. 
 
Da ab 1. Juli 2016 der neue Produktionsvertrag mit der Grübel Verlags- und Werbe GmbH aus 
Weinstadt beginnt, muss die Druckerei in den Richtlinien noch ergänzt werden. Des Weiteren 
entfällt durch die Vollverteilung der bisherige Abschnitt „Bezugspreis“. Der Anzeigenschluss 
wurde im Produktionsvertrag auf montags 10.00 Uhr festgesetzt und ist ebenfalls entsprechend 
anzupassen. 
 
Seit der letzten Änderung der Gemeindeordnung (GemO) ist in § 20 Abs. 3 vorgesehen, dass 
den Gemeinderatsfraktionen Gelegenheit zu geben ist, sich zu bedeutsamen Themen der Ge-
meinde über das Mitteilungsblatt zu äußern. Hierfür soll insgesamt ca. eine Seite zur Verfügung 
gestellt werden. Die neue Regelung in der GemO sieht zudem einen Ausschlusszeitraum vor 
Wahlen von höchstens sechs Monaten vor. Da vom Gemeindetag Baden-Württemberg ein Zeit-
raum von drei Monaten als rechtssicher kommuniziert wurde, empfiehlt die Gemeindeverwal-
tung den Ausschlusszeitraum entsprechend festzulegen. 
 
Als Anlage liegt der Vorschlag für die Neufassung der Richtlinien für das Amtsblatt der Gemein-
de Berglen bei.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgenden Richtlinien für das Amtsblatt der Ge-
meinde Berglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Vorzimmer Frau Schuler 
1 x Hauptamt  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/177/2016 047.13 
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14.06.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
Gemeinde Berglen 
Rems- Murr- Kreis 

 

Richtlinien für das 

Amtsblatt der Gemeinde Berglen 

 
 
 
Das Amtsblatt stellt keine öffentliche Einrichtung im Sinne der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg dar. Es dient in erster Linie der Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen 
und für die Information der Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten durch die Gemein-
de. Darüber hinaus werden ohne Rechtsanspruch Informationen von Vereinen, Organisationen, 
Kirchen und Parteien im Rahmen dieser Richtlinien veröffentlicht.  
 
 

1. Herausgeber: 
 
Herausgeber des Amtsblatts ist die Gemeinde Berglen, Beethovenstraße 14-20, 73663 Berglen. 
Verantwortlich für den amtlichen Teil ist der Bürgermeister oder sein Stellvertreter im Amt.  
Verantwortlich für die Herstellung, Anzeigen, Beilagen und den Vertrieb ist die Grübel Verlags- 
und Werbe GmbH, Daimlerstraße 11, 71384 Weinstadt. 
 
 

2. Redaktionsschluss und Anzeigenschluss: 
 
Der Redaktionsschluss ist montags um 08.00 Uhr. 
Der Anzeigenschluss ist jeweils montags um 10.00 Uhr. 
Der Beitrag sollte in der Regel digital eingereicht werden. Handschriftliche Manuskripte werden 
nur in Ausnahmefällen angenommen. 
Sämtliche Manuskripte der Vereine, Gruppen, Verbände, Parteien und Kirchen müssen den 
Namen und die Adresse einer verantwortlichen geschäftsfähigen Person und deren Telefon-
nummer, die tagsüber eine Rückfrage ermöglicht, enthalten.  
 
 

3. Inhalt: 
 
Das Amtsblatt gliedert sich in  

a) Titelseite 
b) Amtliche Bekanntmachungen 
c) Informationen der Gemeindeverwaltung 
d) Kirchliche Nachrichten 
e) Vereinsnachrichten 
f) Anzeigenteil. 

 
a) Titelseite 
Die Titelseite soll durch Fotos oder grafische Darstellungen attraktiv gestaltet werden. Die Dar-
stellung soll auf aktuelle, bedeutende kommunale oder die Bevölkerung allgemein interessie-
rende oder ansprechende Ereignisse, auf welche im Innenteil näher eingegangen wird, hinwei-
sen. 
 
 
b) Amtliche Bekanntmachungen 
Unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ werden veröffentlicht: 



 die nach Rechtsvorschriften öffentlich bekannt zu machenden Angelegenheiten der Ge-
meinde und anderer kommunaler und staatlicher Stellen 

 öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen, anderen Leistungen, zu besetzende Stel-
len der Gemeinde usw. 

 Sitzungsberichte und andere Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung. 
 Meinungen der Gemeinderatsfraktionen zu bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. 

 
In diesem Rahmen haben die Fraktionen des Gemeinderates die Möglichkeit, ihre Auffas-
sung zu allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde im Umfang von jeweils 
maximal 1/3 Seite im Amtsblatt darzulegen. Die Möglichkeit besteht jedoch nicht, inner-
halb von drei Monaten vor Wahlen. „Wahlen“ im Sinne des § 20 Abs. 3 S. 3 GemO sind 
nicht nur Kommunal-, sondern auch Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. 

 
c) Informationen der Gemeindeverwaltung 
In diesem Teil des Amtsblattes werden Informationen über aktuelle kommunale Angelegenhei-
ten der Gemeinde veröffentlicht.  
 
Unter dieser Rubrik werden außerdem veröffentlicht: 
 sonstige amtliche Mitteilungen der Gemeinde sowie Mitteilungen anderer Behörden, Äm-

ter und Stellen, soweit sie nicht in die „Amtlichen Bekanntmachungen“ gehören 
 sonstige Mitteilungen von allgemeinem Interesse 
 Informationen über für die Gemeinde große und bedeutende Veranstaltungen 
 Veröffentlichung von standesamtlichen Nachrichten, Jubiläen usw. 
 Informationen von Schulen und Kindergärten 
 Bereitschaftsdienste 
 Informationen der freiwilligen Feuerwehr und ähnlicher Einrichtungen. 

 
Über die Aufnahme in den Teil „Informationen“ entscheidet das Bürgermeisteramt Berglen.  
 
d) Kirchliche Nachrichten 
Termine für Veranstaltungen und Gottesdienste örtlicher Kirchen und Religionsgemeinschaften 
können unter Angabe von Tag, Datum, Art der Veranstaltung, Ort der Veranstaltung, gegebe-
nenfalls eingeladener Personenkreis, veröffentlicht werden. Die Artikel sind soweit wie möglich 
zu straffen und Platz sparend abzudrucken. 
 
e) Vereinsnachrichten 
Es können bevorstehende Termine für Veranstaltungen von Vereinen, Organisationen und Insti-
tutionen, vereinsähnlich organisierten Gruppen und Verbänden, Wählervereinigungen und Par-
teien im Sinne des Parteiengesetzes mit örtlichen Organisationsformen aus Berglen sowie von 
auswärtigen Vereinen, denen eine nennenswerte Zahl von Mitgliedern aus Berglen angehört 
oder deren Wirkungskreis sich auf Berglen erstreckt, veröffentlicht werden.  
 
Abgedruckt werden:  

 Tag 
 Datum 
 Art der Veranstaltung 
 Ort der Veranstaltung  
 ggf. eingeladener Personenkreis. 

 
Die Artikel sind soweit wie möglich zu straffen und Platz sparend abzudrucken.  
Die Vereine haben außerdem die Möglichkeit eine bedeutende Vereinsveranstaltung auf der 
Titelseite darzustellen. Dies soll dazu dienen, die Arbeit von Vereinen, Organisationen und Insti-
tutionen bei der Gewinnung von Mitgliedern zu unterstützen und eine Verbesserung der Infor-
mationen der Bevölkerung über deren Angebote zu erreichen. Die Inanspruchnahme der Titel-
seite sollte wenigstens vier Wochen vor dem Termin bei der Gemeindeverwaltung beantragt 
werden. Ein Rechtsanspruch auf Belegung der Titelseite besteht nicht.  



Es können gelegentlich auch Berichte über bereits vergangene Veranstaltungen abgedruckt 
werden, soweit in der entsprechenden Ausgabe noch ausreichend Platz vorhanden ist. Diese 
Berichte sind kurz und sachlich zu fassen. 
 
f) Anzeigenteil 
Der Anzeigenteil, der in den Verantwortungsbereich des Herstellers fällt, dient der Veröffentli-
chung von gewerblichen und privaten Anzeigen. Die Anzeigen dürfen den gesetzlichen Best-
immungen nicht zuwiderlaufen und müssen mit den guten Sitten vereinbar sein. Wahlwerbung 
wird im letzten Amtsblatt vor der Wahl nicht mehr zugelassen. 
 
 
Es werden nicht aufgenommen: 
 Leserzuschriften und anonyme Schriftsätze 
 verspätet eingegangene Manuskripte und Beiträge 
 Beiträge von gewerblichen Unternehmen (als gewerbliches Unternehmen gilt, wer die Vo-

raussetzungen eines gewerblichen Unternehmens im Sinne der Gewerbeordnung erfüllt, 
außerdem Freiberufliche) 

 Partei- oder tagespolitische Beiträge ohne örtlichen Bezug oder mit Kommentierungen; in 
der Woche vor der Europa-, Bundestags-, Landtags-, oder Kommunalwahlen jegliche poli-
tische Beiträge 

 Beiträge, die gegen gesetzliche Vorschriften, gegen die guten Sitten oder die Interessen 
der Gemeinde Berglen verstoßen. 

 
 

4. Verteilung: 
 
Das Amtsblatt wird durch organisiertes Personal der GRÜBEL VERLAGS- UND WERBE GMBH 
IN WEINSTADT an alle Haushalte verteilt. Eine Haftung der Gemeinde Berglen bei verspätet 
oder unvollständiger Zustellung ist daher ausgeschlossen. 
 
 

5. Inkrafttreten: 
 
Die Richtlinien treten am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zum gleichen 
Zeitpunkt treten die bisherigen Richtlinien vom 20.05.2010 außer Kraft. 
 
 
 
Berglen, den 01.07.2016 
 
 
 
 
gez. 
Maximilian Friedrich 
- Bürgermeister - 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 19 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 20 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 

  
  

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Gudrun Boschatz-
ke; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
15. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
genen Spenden: 
 
Irene Epple     Sachspende Holznotenständer  169,90 €  
      Bürgerhaus      
           
KSK WN Direktion Winnenden  Sachspende drei Bobbycars 
      drei Fußbälle für KiGa Rappelkiste  
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Steueramt 
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